
▌

███ ██
▎

██████████ █
▋

████████

Stadt Ulm »

BDV
-

89079 Ulm
Steinbeisstraße 13

Mit Postzustellungsurkunde

███ ████
██████████████ █████

████████ █ Telefon (0731) ██████

████ ██████ Telefax (0731) ██████

E-Mail ███████████

UnserZeichen BD v/zw
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Auskünfte nach demVerbraucherinformationsgesetz(VIG)
Ihr Antragvom 05.11.2019 auf Zugangzu Informationen gemäß8 2 Abs. 1 Nr. 1 VIG
Betrieb: Cafeteria Uni Ulm West, Albert- Einstein- Allee 39, 89081 Ulm

Sehr ████████ █████

Sie begehrenAuskunft zu allen Daten überfestgestelltenicht zulässigeAbweichungenvon Anfor-

derungennach dem Lebensmittelrechtsowie Maßnahmen und Entscheidungen,die im Zusam-

menhangmit den genanntenAbweichungengetroffenwurden in dem genannten Betrieb für die
beiden letzten Betriebsprüfungen.

Hinsichtlich Ihres Informationsbegehrensergeht folgende

Entscheidung:

1. DerZugangzu den Informationen,die bei der Stadt Ulmvorliegen,wird Ihnen per Akten-
einsicht-im Veterinäramt Ulm nach vorherigerTerminvereinbarung(frühestens 14 Tagenach

Zugangdieser Entscheidung)gewährt.

2. Diese Entscheidungerfolgtgebührenfrei.

Begründung:

I. Sachverhalt:

Mit Antragvom 05.11.2019 haben Sie über die Internetplattformfragdenstaat.deden Zugangzu
Informationen gemäß8 2 Abs. 1 Nr. 1 VIG über festgestelltenicht zulässigeAbweichungenvon

Anforderungennach dem Lebensmittelrecht sowie Maßnahmen undEntscheidungen,die im Zu-

sammenhangmit den genannten Abweichungengetroffenwurden, in dem genanntenBetrieb für

die beiden letzten Betriebsprüfungenbeantragt.
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Mit Schreiben vom 06.11.2019 wurde der von Ihnen benannte Betrieb zu Ihrem Antrag gemäß 8 5

VIG i.V.m. 8 28 LVwVfG angehört.

I. Rechtliche Begründung: .

Nach $ 2 Abs. 1 Ziffer 1 des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherin-

formation (Verbraucherinformationsgesetz
- VIG) hat jeder nach Maßgabedieses Gesetzes An-

spruch auf freien Zugang zu allen Daten über Verstöße gegen das Lebensmittel- und Futtermittel-

gesetzbuches und des Produktsicherheitsgesetzes, gegen die auf Grund des Lebensmittel- und Fut-

termittelgesetzbuches erlassenen Rechtsverordnungen und gegen unmittelbar geltende Rechtsakte

der EuropäischenGemeinschaft im Anwendungsbereich des Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-

buches sowie Maßnahmen und Entscheidungen, die im Zusammenhang mit solchen Verstößen

getroffen worden sind, die bei einer Stelle im Sinne des Absatzes 2 unabhängig von der Art ihrer

Speicherung vorhanden sind.

Ausschluss- und Beschränkungsgründe nach 8 3 VIG können zum Beispiel relevante personenbezo-

gene Daten, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, laufende Verwaltungsverfahren, usw. sein. Wei-

tere Gründe für eine Ablehnung eines Antrags können gem. 8 4 Abs. 4 und 5 VIG rechtsmiss-

bräuchliche Anträge sein oder wenn die Informationen auf zumutbare Weise öffentlichen Quellen

entnommen werden können.

Gemäß $ 2 Abs. 1 AGVIGist die Stadtverwaltung Ulm als untere Lebensmittelüberwachungsbehör-
de auch zuständige Stelle im Sinne des 8 2 Abs. 1 VIG.

Die Stadtverwaltung Ulm hat die Interessen des Antragstellers mit den Interessen des angehörten
Dritten abzuwägen und entsprechend zu entscheiden. Nach eingehender Prüfung können keine

dem Auskunftsbegehren entgegenstehenden Ausschluss- und Beschränkungsgründe oder sonstige

Gründe für eine Ablehnung festgestellt werden. Auch keine sonstigen, dem Antrag entgegenste-

henden Hindernisse sind ersichtlich. Danach ist dem Antrag auf Informationserteilung nach Rechts-

güterabwägungstattzugeben.

Sie haben um einen Informationszugangin elektronischer Form gebeten.Diesem Begehren kann

nicht stattgegeben werden.Nach 8 6 Abs. 1 VIG kann die informationspflichtige Stelle den Informa-

tionszugang durch Auskunfterteilung, Gewährung von Akteneinsicht oder in sonstiger Weise eröff-
nen. Wird eine bestimmte Art des Informationszugangs begehrt, so darf dieser nur aus wichtigem
Grund auf andere Art gewährt werden. Derartige wichtige Gründe für eine Änderung des begehr-

ten Wegesdes Informationszugangs liegen im vorliegendenFall vor.

Das VIG sieht keine Ermächtigung zur Veröffentlichung der erlangten Informationen im Internet

vor. Das entsprechende Hochladen von jeglichem Schriftverkehr und amtlichen Kontrollergebnissen

berührt regelmäßigauch die Rechte von Dritten einschließlich personenbezogener Daten von Be-

hördenmitarbeitern. Ein Hochladen ohne Einwilligung dieser Dritten wird regelmäßigdatenschutz-

rechtlich relevant sein und entsprechende Rechte verletzen. Nach zwischenzeitlicher Einschätzung
von mehreren Gerichten kann dieser Problematik einer Verletzung der informellen Selbstbestim-

mungsrechte von Dritten sowie einer möglicherweisegrundsätzlichunzulässigenVeröffentli-

chungspraxis bis zur Klärung der wesentlichen Fragen sodann ggf. angemessen vermieden werden,

wenn durch die Behörde die Auskunfterteilung durch Akteneinsicht in Betracht gezogen wird.

Die Informationserteilung soll durch Akteneinsicht erfolgen, um denInteressen von beteiligten Drit-

ten bis zur Klärung der Rechtslage angemessen Rechnung zu tragen. Einem Verbraucher mit einem

entsprechenden Informationsinteresse ist ein derartiger Informationszugang zuzumuten. Ein redli-

cher Verbraucher wird die entsprechende Wahrung des Datenschutzes auch von weiteren Beteilig-

ten nachvollziehen können.



Kostenentscheidung:

Die Information zu 8 2 Abs. 1 Nr. 1 VIG wird gemäß$ 7 Abs. 1 Satz 2 VIG kostenfrei erteilt,da im
vorliegendenFall der Verwaltungsaufwandf▎r den Zugangzu den Informationen unter 1.000 ▋
liegt.Wir weisen aber darauf hin,dass dieser Verwaltungsaufwandüberschritten werden kann,
wenn der Rechtswegbeschritten wird.

Rechtsbehelfsbelehrung.

Gegendiesen Bescheid kann innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabebei der Stadt Ulm,
BürgerdiensteV, AbteilungVeterinäramt,Steinbeisstraße13, 89079 Ulm,oder beiallen anderen
Dienststellen der Stadt Ulm Widersprucherhoben werden.

Hinweise

Widerspruchund Anfechtungsklagehabenin den in &2 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 VIG genannten Fäl-
len keine aufschiebende Wirkung.
Nach 5 80a VwGOi.V.m. 8 80 VwGO kann beim VerwaltungsgerichtSigmaringen,Karlstraße 13,
72488 Sigmaringen,die Wiederherstellungder aufschiebenden Wirkungdes Widerspruchs
beantragtwerden.

Der Informationszugangdarf erst erfolgen,wenn die Entscheidungdem Dritten bekannt gegeben
und diesem ein ausreichenderZeitraum zur Einlegungvon Rechtsbehelfen eingeräumtwordenist.

Nach Ablauf von 14 Tagennach Bekanntgabedes Schreibens erfolgtder Informationszugang.

Die VIG-Auskunft dient zu Ihrem privatenGebrauch. Die weitere Verwendungerhaltener Informa-
tionen durch die Verbraucherin und den Verbraucher wird durch das VIG nicht geregelt.Eine Wei-

terverwendungbzw. WeitergabederInformationenerfolgt daher in eigenerVerantwortung,wobei
Sie dabei das geltendeRecht zu beachten haben.

Im Hinblick auf die mit der Informationsplattform„Topf-Secret”verbundene kontroverse Diskussi-
on künnenwir Sie nur vorsorglichdarauf hinweisen,dass Sie,wie bei allen Meinungsäußerungen
überDritte, von diesen rechtlich auf Unterlassungin Anspruchgenommenwerden können. Die

Beantwortungder Rechtsfrage,ob derartigeAnsprücheim Einzelfall gerechtfertigtsind,liegt nicht
im Aufgabenbereichder Verwaltungundist daher auch nicht Gegenstandder vorliegendenbe-
hördlichen Auskunft. Im Rechtsverhältniszwischen den Beteiligtenliegtdie rechtsverbindliche Klä-

rung solcher Rechtsfragenbei den zuständigenGerichten.

Freundliche Grüße
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